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Gesetzliche Erweiterung bei den Dividendeneinnahmen 
Stand: 18.07.2006 

 

Durch das Jahressteuergesetz 2007 soll § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG um einen Satz 4 erweitert 
werden. Hiernach gelten als sonstige Bezüge auch Einnahmen, die an Stelle der Bezüge im 
Sinne des Satzes 1 von einem anderen als dem Anteilseigner nach Absatz 2a bezogen wer-
den, wenn die Aktien mit Dividendenberechtigung erworben, aber ohne Dividendenanspruch 
geliefert werden.  

Diese erweiterte Regelung dient der Verringerung von Steuerausfällen, die derzeit bei der Ab-
wicklung von Aktiengeschäften an der Börse in zeitlicher Nähe zum Gewinnverteilungsbe-
schluss dadurch entstehen, dass Kapitalertragsteuer bescheinigt wird, die nicht abgeführt wur-
de. Mit der Regelung wird für solche Geschäfte eine einheitliche Verfahrensregelung festge-
legt, die eine eindeutige Zurechnung der Aktien nach den deutschen steuerrechtlichen und 
wertpapierrechtlichen Vorschriften sicherstellt und den abwicklungstechnischen Erfordernissen 
Rechnung trägt.  

Bei einer solchen allgemein für Aktiengeschäfte in zeitlicher Nähe zum Gewinnverteilungsbe-
schluss geltenden Zurechnungsregelung ist von Folgendem auszugehen:  

 Eine eindeutige Zuordnung der Aktien lässt sich nur anhand der Verhältnisse am Schluss-
tag vornehmen.  

 Grundlage für die Zurechnung von Aktien, die bis einschließlich zum Tag des Gewinnver-
teilungsbeschlusses erworben, aber entsprechend den Börsenusancen erst nach diesem 
Termin geliefert werden, sind die Börsenbedingungen. Die sehen vor, dass die Aktien dem 
Erwerber zum Zeitpunkt des schuldrechtlichen Geschäftsabschlusses zustehen. Die Ban-
ken sind ihren Kunden gegenüber verpflichtet, den Käufer so zu stellen, als habe er das 
Eigentum an den Aktien bereits zum Abschlusszeitpunkt des Verpflichtungsgeschäftes an 
der Börse erworben. Dem entspricht die Erwartungshaltung des Käufers, bei Abschluss ei-
nes Kaufes bis zum Tag des Gewinnverteilungsbeschlusses die Aktien einschließlich der 
Dividende und der mit ihr verbundenen Steueranrechnungsansprüche zu erhalten. Auch 
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der Verkäufer hat die Absicht, eine so ausgestattete Aktie zu liefern. Ihren objektiven Aus-
druck findet die Erwartungshaltung im Börsenpreis, der erst am Tag nach dem Gewinnver-
teilungsbeschluss um die Brutto-Dividende vermindert wird (Ex-Tag). 

 Nach wertpapier- und börsenrechtlichen Regelungen ist der Käufer als derjenige anzuse-
hen, der vom Zeitpunkt des Kaufabschlusses allein an den wirtschaftlichen Chancen und 
Risiken partizipieren soll.  

 Hieraus folgt für die steuerrechtliche Qualifizierung, dass der Erwerber der Aktien als wirt-
schaftlicher Eigentümer im Sinne des § 39 AO zu behandeln ist mit der Folge, dass ihm 
die Wertpapiere steuerrechtlich zuzuordnen sind. Dementsprechend erhält er auf den er-
worbenen Aktienbestand eine Gutschrift in Höhe der Netto-Dividende (Brutto-Dividende 
nach Abzug der Kapitalertragsteuer).  

 Wenn für ihn das Kapitalertragsteuer-Erstattungsverfahren durchgeführt wird, erhält er ei-
ne Gutschrift in Höhe der Brutto-Dividende. Nach diesen Regelungen wird in der Praxis 
verfahren.  

 

Bei einem Leerverkauf, bei dem der Verkäufer die Aktien selbst erst beschaffen muss und der 
Erwerb dieser Wertpapiere durch den Veräußerer erst zu einem Zeitpunkt möglich ist, in dem 
bereits der Dividendenabschlag vorgenommen wurde, ist der Aktienbestand im Zeitpunkt der 
Dividendenzahlung noch im Eigentum eines Dritten, dem seinerseits Dividende und Kapitaler-
tragsteuer-Anspruch zustehen. Deshalb sind in diesem Fall zusätzliche Regelungen notwen-
dig, um dem Fiskus die Kapitalertragsteuer betragsmäßig zur Verfügung zu stellen, die dem 
Anrechnungsanspruch entspricht, der dem Aktienerwerber als wirtschaftlichem Eigentümer und 
Dividendenbezieher zusteht.  

Die vorstehend geschilderte Praxis bewirkt, dass bei der Summe der Aktionäre ein höheres 
Dividendenvolumen bescheinigt und steuerlich berücksichtigt wird, als von der Aktiengesell-
schaft tatsächlich ausgeschüttet wurde. Dieses Ergebnis ist insbesondere bei Girosammelver-
wahrung der Aktien und angesichts der Börsenuancen nicht zu vermeiden. Um die Differenz 
zwischen den von der AG ausgeschütteten und den Depotinhabern gutgeschriebenen Dividen-
den auszugleichen, behilft sich die Wertpapierpraxis damit, dass alle Erwerber in vollem Um-
fang als Bezieher der Dividende behandelt werden, sich die Clearstream AG aber einen Betrag 
in Höhe der Nettodividende vom Kreditinstitut des Leerverkäufers erstatten lässt, das seiner-
seits diesen mit dieser Summe belastet.  

Zusätzlich wird auch der Einbehalt von Kapitalertragsteuer in einem Umfang bescheinigt, der 
ebenfalls über die tatsächlich von der AG abgeführte Summe hinausgeht. Durch die gesetzli-
chen Änderungen sollen die negativen Auswirkungen auf das Steueraufkommen insoweit ver-
ringert werden, als das inländische Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut des Leerverkäu-
fers zur Abführung von Kapitalertragsteuer verpflichtet wird. Zusammen mit der nach den all-
gemeinen Vorschriften von der Aktiengesellschaft abgeführten Kapitalertragsteuer soll soviel 
Quellensteuer erhoben werden, wie bei den Anteilseignern später steuerlich berücksichtigt 
wird.  
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Die steuerrechtliche Lage im Fall von Leerverkäufen, bei denen der Leerverkäufer die Aktien, 
die er veräußert, selbst erst am Markt beschaffen muss, stellt sich derzeit wie folgt dar: 

1.1. 2.1. 3.1. 

Aktien im Marktbesitz Hauptversammlung Ex-Tag 

Leerverkäufer gibt Verkaufsorder  

Kunde Y gibt Kauf-Order  

Leerverkäufer gibt Kauf- Order als 
Ausgleich für Verkaufsorder Erfül-
lungsgeschäft 

 Am 2.1. sind die Aktien steuerlich den Marktteilnehmern zuzurechnen, in deren Eigentum 
und Besitz sich die Aktien an diesem Tag befanden, mit der Folge, dass diese die Netto-
Dividende und den KapSt-Anrechnungsanspruch erhalten. Der Leerverkäufer wird nur in 
Höhe der Netto-Dividende belastet, damit die Bank in gleicher Höhe eine Verrechnung mit 
dem Kunden Y vornehmen kann.  

 Am 2.1. sind auch dem Kunden Y (Käufer) die erworbenen Aktien steuerlich zuzurechnen, 
d.h. er erhält ebenfalls eine Netto-Dividende und den KapSt-Anrechnungsanspruch. Um 
sicher zu stellen, dass dem Leerverkäufer weder eine Dividende noch ein KapSt-
Anrechnungsanspruch vermittelt wird und sämtliche Ansprüche des Käufers abgedeckt 
werden, müsste die Bank den Leerverkäufer zusätzlich mit einem Ausgleichsanspruch in 
Höhe der Kapitalertragsteuer belasten. Darauf zielt die vorgeschlagene Neuregelung ab.  

Mit der Formulierung im neuen Satz 4 „wenn die Aktien mit Dividendenberechtigung erworben, 
aber ohne Dividendenanspruch geliefert werden“ wird sichergestellt, dass nur tatsächliche 
Leerverkäufe unter die Regelung fallen, nicht hingegen Leerverkäufe, bei denen die Aktien 
cum veräußert und aus einer Wertpapierleihe cum geliefert werden und es folglich zu einer 
Kompensationszahlung für entgehende Dividenden an den Wertpapierverleiher kommt. Diese 
Kompensationszahlungen werden in die Neuregelung nicht einbezogen. Die Neuregelung ent-
hält hinsichtlich der Verwahrform der Aktien (in der Regel Girosammelverwahrung) und im Hin-
blick auf die Handelsform (Börsenhandel oder außerbörslich) keine Einschränkung.  

 

Ihre Ansprechpartner bei der Axer Partnerschaft zu Fragen der Vermögensanlage: 

 

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht 
Rolfjosef Hamacher 
Fon 0221/47 43 440 
Fax 0221/47 43 499 
hamacher@axis.de 
oder 

Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 
Dipl.-Betriebswirt Bernhard Fuchs 
Uerdinger Strasse 12 * 40474 Düsseldorf 
Fon: 0211/43 83 560 
Fax: 0211/43 83 5611 
bernhard.fuchs@rafuchs.de 
fuchs@axis.de 
 


